Hintergrundinformationen zum Datenerfassungssystem zur Berechnung des Lärmschutzbereiches am Flughafen Köln/Bonn

Bis zum Ende des Jahres 2009 muss gemäß § 4 Abs. 4 Fluglärmschutzgesetz der Lärmschutzbereich am Flughafen Köln/Bonn neu berechnet und festgesetzt werden. Die Festsetzung erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 Fluglärmschutzgesetz per Rechtsverordnung der Landesregierung. Entscheidend für die Größe des Lärmschutzbereiches sind die Eingangsdaten aus dem Datenerfassungssystem (DES), das der Flughafen Köln/Bonn dem NRW-Umweltministerium zur Verfügung stellen muss.

Grundlage für die Festsetzung des Lärmschutzbereiches nach Fluglärmschutzgesetz (sowie der dazu zu ermittelnden Karten für die Nachtschutzzone, die Tagschutzzone 1 und die Tagschutzzone 2) ist die "Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (Verordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren für die Festsetzung von Lärmschutzbereichen - 1. FlugLSV)" vom 27. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2980). Diese Verordnung (siehe Anlage "080808 VO Fluglaermschutz BR Drs.pdf" auf den Seiten 7 ff.) ist Ende 2008 in Kraft getreten. 
In § 2 Abs. 1 dieser Verordnung werden die Anforderungen an Flughäfen und Flugsicherung definiert. Hier der Wortlaut: 
"Der Halter eines Flugplatzes und die mit der Flugsicherung Beauftragten erteilen der zuständigen Behörde auf Anforderung die für die Ermittlung der Lärmbelastung nach § 3 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm erforderlichen Auskünfte über den voraussehbaren Flugbetrieb und legen entsprechende Daten, Unterlagen und Pläne vor. Die Daten über den Flugbetrieb erfassen die Flugbewegungen, die vom Flugplatz ausgehen (Starts und Abflüge) und die zum Flugplatz führen (Anflüge und Landungen), die Platzrundenflüge am Flugplatz, die Überflüge über eine Start- und Landebahn in niedriger Höhe ohne Bodenkontakt, die Rollbewegungen der Luftfahrzeuge vor dem Start und nach der Landung sowie den Betrieb von Hilfsgasturbinen der Flugzeuge."
In § 2 Abs. 2 dieser Verordnung heißt es:
"Die Daten über den Flugbetrieb beschreiben die Flugbewegungen in einem Prognosejahr, das in der Regel zehn Jahre nach der in Absatz 1 genannten Anforderung liegt. Das Prognosejahr wird von der zuständigen Behörde bestimmt. Die Prognose bezieht sich auf die sechs verkehrsreichsten Monate (180 Tage) des Prognosejahres. Die Monate müssen keinen zusammenhängenden Zeitraum des Prognosejahres bilden. Im Hinblick auf die Beurteilungszeiten Tag und Nacht ist bei Abflügen der Zeitpunkt des Starts und bei Anflügen der Zeitpunkt der Landung maßgeblich. Platzrundenflüge werden der Nachtzeit zugerechnet, sofern Start oder Landung in dieser Beurteilungszeit stattfinden."
 

Das vorliegende Datenerfassungssystem für den Flughafen Köln/Bonn geht von dem Prognosejahr 2017 aus. Nach der Verordnung müsste es eigentlich das Jahr 2019 sein. Die Landesluftfahrtbehörde kann jedoch davon abweichen und ein anderes Jahr bestimmen (Das Prognosejahr wird von der zuständigen Behörde bestimmt.).
Es stellt sich die Frage, warum als Prognosejahr 2017 und nicht das Jahr 2019 gewählt wurde. Eine Verkürzung des eigentlich vorgesehenen Prognosezeitraums von 10 Jahren um zwei Jahre geht zu Lasten der Fluglärmbetroffenen, da bei zu vermutenden Steigerungen im Flugverkehrsaufkommen auf diese Weise kleinere Lärmschutzzonen berechnet werden. Entsprechend reduziert sich auch die Zahl der Personen mit Rechtsanspruch auf Erstattung von Schallschutzmaßnahmen durch den Flughafen.
In § 2 Abs. 4 der 1. FlugLSV heißt es:
"Die Vorlage der Daten über den Flugbetrieb erfolgt mit einem Datenerfassungssystem nach der Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD). Ferner sind Unterlagen vorzulegen, in denen die wesentlichen fachlichen Annahmen beschrieben werden, die der Prognose über Art und Umfang des voraussehbaren Flugbetriebs zugrunde liegen. Zukünftige, in der Prognose berücksichtigte Änderungen in der Anlage oder im Betrieb des Flugplatzes sowie in den Flugverfahren sind zu erläutern. Die Unterlagen enthalten auch Angaben über den Flugplatz insbesondere mit Flugplatzdaten und Plänen."
Demnach muss der Flughafen dem Land NRW konkrete Unterlagen über die dem Datenerfassungssystem (DES) zu Grunde liegenden Prognosen liefern. Bei den Unterlagen für die Sondersitzung der Fluglärmkommission am 17. August, die sich mit einer Bewertung der Eingangsdaten des DES zur Berechnung des Lärmschutzbereiches am Flughafen Köln/Bonn befasst, fehlten jedoch diese Prognosedaten. Ohne Kenntnis dieser Prognosen kann aber keine wirksame Kontrolle der Plausibilität des DES erfolgen. 
Angeblich soll der Flughafen Köln/Bonn dem Land eine Power-Point-Präsentation mit entsprechenden Prognosedaten vorgelegt haben. Diese Präsentation muss den Mitgliedern der Fluglärmkommisson dringend zur Verfügung gestellt werden.
Die Bedeutung der Prognosedaten lässt sich gut am Beispiel der MD-11 darstellen.
In der Großen Anfrage der GRÜNEN Landtagsfraktion (Drs. 14/9248, siehe beigefügte Anlage) teilte die Landesregierung folgendes zu den Bewegungszahlen der MD 11 in den letzten Jahren mit: 

Frage: Wie viele MD-11 sind jeweils in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr morgens des Folgetages gestartet und gelandet? (Bitte getrennt nach Starts und Landungen angeben.)
Nach Angaben der Flughafen Köln/Bonn GmbH ergibt sich in der Antwort der LR folgendes Bild:

	Jahr
	Landung
	Start

	2002
	314
	386

	2003
	455
	673

	2004
	782
	904

	2005
	831
	868

	2006
	798
	1064

	2007
	841
	1179

	2008
	496
	1054


Es gab demzufolge in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg der nächtlichen Starts der MD 11. Der leichte Rückgang von 1.054 Starts im Jahr 2008 gegenüber 1.179 Starts im Jahr 2007 ist mit dem Weggang von Lufthansa Cargo im Oktober 2007 zu erklären. Im Jahr 2008 haben noch rund 150 Flüge von LH-Cargo mit der MD-11 stattgefunden.
Die Eingangsdaten des DES zur Berechnung des Lärmschutzbereiches am Flughafen Köln/Bonn sehen für das Jahr 2017 folgende Zahlen für die Luftfahrzeuggruppe S 6.2.
	Starts am Tag
	368

	Starts in der Nacht
	838

	Starts gesamt
	1206

	Landungen am Tag
	772

	Landungen in der Nacht
	434

	Landungen gesamt
	1206

	Gesamt Tag
	1140

	Gesamt Nacht
	1272

	Flugbewegungen gesamt
	2412


Diese Zahlen beziehen sich auf die sechs verkehrsreichsten Monate im Jahr.

Die Luftfahrzeuggruppe ist gemäß der "Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD)" (siehe Anlage "080808 VO Fluglaermschutz BR Drs.pdf" auf der Seite 35.) folgendermaßen definiert:

"Strahlflugzeuge mit drei oder vier Triebwerken und einer Höchststartmasse (MTOM) über 120 t bis 300 t, die den Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 oder Kapitel 4 entsprechen und im Jahr 1982 oder danach gebaut wurden. Das Luftfahrzeugmuster Airbus A340 ist von dieser Gruppe ausgenommen, da es in der Gruppe S 6.3 gesondert erfasst wird."
Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist für die Luftfahrzeuggruppe S 6.2 lediglich die MD 11 relevant.

Unterstellt man, dass die MD 11 relativ konstant über das Jahr verteilt geflogen wird, dann geht das vom Flughafen Köln/Bonn vorgelegte DES für das Jahr 2017 von rund 1670 Starts der MD 11 während der Nacht aus. Das wären nur rund 620 nächtliche Starts mehr als im Jahr 2008.

PS.

In der Woche vom  02. bis 08. Aug gab es im Nachtflug (22-06 h Ortszeit): 

  6  Anflüge MD-11 und 4 mit Boeing 747 
15  Abflüge MD-11und 5 mit Boeing 747 

